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Die Einberufung der Generalversammlung geschieht durch

den Chef der Direktion, welcher auch den Vorsitz bei General-
versammlungen führt.

8 27.
Die Beschlußfassung geschieht mit relativer Stimmen-

mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag als ver-
worfen anzusehen.

Die Wahlen erfolgen mittelst Stimmzetteln nach absoluter
Stimmenmehrheit.

Wird bei dem ersten Wahlgange keine absolute Stimmen-
mehrheit erreicht, so ist eine engere Wahl einzuleiten, in
welche drei Derjenigen einzubeziehen sind, welche verhältniß-
mäß«o die meisten Stimmen erhielten ; bei der engeren Wahl
entscheidet die relative Stimmenmehrheit und bei Stimmen-
gleichheit das Loo.

8S 28.
Jedes Vereinsmitglied muß die auf dasselbe gefallene

Wahl zu einer VereinSbeamtung annehmen, außer wenn das-
selbe bereits Mitglied eines der VereinSorgane wäre, oder
als solches unmittelbar vor dieser Wahl durch 6 aufeinander-
folgende Semester fungirt hätte.

8 29.
Der Wirkungskreis der Generalversammlung ist folgender :

a) sie beschließt die Statuten und allfällig spätere Abände-
rungen;

b) sie nimmt die Vorträge der Direktion entgegen, prüft
durch einen von ihr gewählten Ausschuß die Rechnungen,
erledict dieselben und stellt das Präliminare für das
nächste Semester fest;

ce) sie wählt die Mitglieder des Kontrol-Ausschusses ;
d) sie beschließt über die Anträge der Vereinsorgane und

einzelner Vereinsmitglieder;
e) sie gibt der Direktion die nöthigen Vollmachten für jene


